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Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Gesuchen um Revision seiner
Urteile zuständig (Art. 45 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR
173.32]; vgl. Entscheide des Schweizerischen Bundesverwaltungsgerichts [BVGE] 2007/21
E. 2.1 S. 242 f.). Sofern das Revisionsgesuch nicht in die Zuständigkeit des Einzelrichters
beziehungsweise der Einzelrichterin fällt (Art. 23 VGG, Art. 111 des Asylgesetzes vom 26.
Juni 1998 [AsylG, SR 142.31]), entscheidet es - wie auch vorliegend - in der Besetzung mit
drei Richtern oder Richterinnen (Art. 21 Abs. 1 VGG).

E. 1.2
Gemäss Art. 45 VGG gelten für die Revision von Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts
die Art. 121-128 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110)
sinngemäss. Bezüglich Inhalt und Form des Revisionsgesuchs kommt Art. 67 Abs. 3 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR
172.021) zur Anwendung (Art. 47 VGG).

E. 1.3
Die Gesuchstellenden haben ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung
des Beschwerdeurteils und sind daher zur Einreichung des Revisionsgesuchs legitimiert
(Art. 48 Abs. 1 Bst. c VwVG in analogiam).

E. 2.1
Mit dem ausserordentlichen Rechtsmittel der Revision wird die Unabänderlichkeit und
Massgeblichkeit eines rechtskräftigen Beschwerdeentscheids angefochten, damit in der
Sache neu entschieden werden kann. Das Bundesverwaltungsgericht zieht auf Gesuch hin
seine Urteile aus den in Art. 121-123 BGG aufgeführten Gründen in Revision (Art. 45
VGG).

E. 2.2
An die Begründung ausserordentlicher Rechtsmittel werden erhöhte Anforderungen
gestellt. Aus dem Revisionsbegehren muss der angerufene Revisionsgrund ersichtlich sein.
Es muss dargelegt werden, welcher gesetzliche Revisionsgrund angerufen und welche
Änderung des früheren Entscheids beantragt wird. Für die Zulässigkeit eines
Revisionsbegehrens ist nicht erforderlich, dass die Revisionsgründe wirklich bestehen,
sondern es genügt, wenn der Gesuchsteller deren Bestehen behauptet und hinreichend



begründet (vgl. Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, S. 259, Rz. 737). Die in Art.
121-123 BGG enthaltene Aufzählung der Revisionsgründe ist abschliessend. Weiter ist die
Rechtzeitigkeit des Revisionsbegehrens im Sinne von Art. 124 BGG darzutun.

E. 2.3
Die Gesuchstellenden machen sinngemäss geltend, sie könnten mit den drei eingereichten
Bestätigungen von Gefangenen beweisen, dass der Gesuchsteller während 10½ Monaten in
Haft gewesen sei. Dies entspricht dem Revisionsgrund im Sinne von Art. 123 Abs. 2 Bst. a
BGG. Wie oben aufgeführt finden auf die Revision die Art. 121-123 BGG Anwendung und
nicht der Art. 66 Abs. 2 Bst. a VwVG, welchen die Gesuchstellenden angerufen haben. Die
eingereichten Beweismittel sind nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgericht D-[...] vom
2. September 2009 entstanden (7. und 10. Mai 2010 beziehungsweise ist ein Dokument
undatiert). Demnach würde sich grundsätzlich die Frage stellen, ob überhaupt ein
Revisionsgrund vorliegt (Art. 123 Abs. 2 Bst. a in fine). Da nachfolgend aufgezeigt wird,
dass den Beweismitteln keine Anhaltspunkte entnommen werden können, welche die durch
das Bundesverwaltungsgericht in ihrem Beschwerdeentscheid vorgenommene
Einschätzung der Unglaubhaftigkeit der Vorbringen der Gesuchstellenden in Frage zu
stellen vermögen - ihnen m.a.W. keine revisionsrechtliche Erheblichkeit zukommen -
braucht darauf an dieser Stelle jedoch nicht näher eingegangen zu werden. Ausserdem
formulieren die Gesuchstellenden - wie erforderlich - das Begehren für den Fall des
Durchdringens mit dem Revisionsgesuch. Auch die 90-tägige Frist wurde durch
Einreichung des Revisionsgesuchs am 23. Juli 2010 eingehalten. Auf das im Übrigen
formgerecht eingereichte Revisionsgesuch ist deshalb einzutreten.

E. 3
Gemäss Art. 123 Abs. 2 Bst. a BGG zieht das Bundesverwaltungsgericht seinen Entscheid
auf Begehren einer Partei in Revision, wenn die ersuchende Partei nachträglich erhebliche
Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel auffindet, die sie im früheren Verfahren
nicht beibringen konnte, unter Ausschluss der Tatsachen oder Beweismittel, die erst nach
dem Entscheid entstanden sind. Hingegen kann die Revision nicht aus einem Grund
verlangt werden, der bereits im ordentlichen Beschwerdeverfahren hätte geltend gemacht
werden können (Art. 46 VGG). Tatsachen, auf die sich die gesuchstellende Partei beruft,
müssen sich somit bereits vor Abschluss des Beschwerdeverfahrens verwirklicht haben.
Zudem muss die gesuchstellende Partei dartun, dass sie diese während des voran-
gegangenen Verfahrens nicht gekannt hat und deshalb nicht beibringen konnte, da der
Revisionsgrund von Art. 123 Abs. 2 Bst. a BGG nicht dazu dient, bisherige Unterlassungen
in der Beweisführung wieder gutzumachen. Ausgeschlossen sind damit auch Umstände, die
die gesuchstellende Partei bei pflichtgemässer Sorgfalt hätte kennen können (vgl. Elisabeth
Escher, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basel 2008, N. 8 zu Art. 123 BGG).
Auch bezüglich nachträglich aufgefundener Beweismittel darf die gesuchstellende Partei
nicht in der Lage gewesen sein, diese bereits im früheren Verfahren beizubringen.
Beachtlich sind Beweismittel dann, wenn sie entweder die neu erfahrenen erheblichen
Tatsachen belegen oder geeignet sind, Tatsachen zu belegen, die zwar im früheren
Verfahren bekannt gewesen, aber zum Nachteil der gesuchstellenden Partei unbewiesen
geblieben sind. Das Beweismittel muss zudem für die Tatbestandsermittlung von Belang
sein. Es genügt nicht, wenn es zu einer neuen Würdigung der bereits bekannten Tatsachen
führen soll (vgl. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem



Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band X, Basel 2008, Rz.
5.48, S. 250).

E. 4.1
Das Bundesverwaltungsgericht erwog in seinem Entscheid D-[...] vom 2. September 2010,
dass die Vorbringen der Gesuchstellenden - die Hausdurchsuchungen mit Sicherstellung
kompromittierender Unterlagen, die Fahndung nach dem Gesuchsteller nach der
Verhaftung seines Cousins im August 2003 und die 10½-monatige Inhaftierung des
Gesuchstellers von Mai 2001 bis März 2002 in Y._______ beziehungsweise in X._______
und die Verurteilung zu einer bedingten Haftstrafe von fünf Jahren - nicht glaubhaft im
Sinne von Art. 7 Abs. 2 und 3 AsylG seien (vgl. E. 4 des Beschwerdeentscheides). Weiter
wurde festgestellt, dass angesichts der eineinhalbjährigen Zeitspanne zwischen der Haft und
dem Verlassen des Heimatlandes und der als unglaubhaft zu erachtenden Vorkommnisse
unmittelbar vor der Ausreise im August 2003, der Kausalzusammenhang zwischen den an-
geblichen Ereignissen zwischen Mai 2001 und März 2002 und dem Ausreiseentscheid
hinlänglich auszuschliessen sei.

E. 4.2
Im Folgenden ist zu prüfen, ob die neu eingereichten Dokumente Anhaltspunkte aufweisen,
welche die vorgenommene Einschätzung der Unglaubhaftigkeit der Vorbringen -
insbesondere der 10½-monatigen Haft des Gesuchstellers - in Frage zu stellen vermögen.

E. 4.3
Der Inhalt aller Beweisschreiben besteht unter anderem aus den Personalien der Verfasser
beziehungsweise die Nennung der Jahre, wann sie angeblich in den Gefängnissen der
islamischen Republik Irans gefangen gewesen seien. Anschliessend "bestätigen" sie, dass
sie im Jahre 2001 den Gesuchsteller im Zentralgefängnis von X._______ gesehen haben.
Ihm sei die Zusammenarbeit (Zusammenarbeit mit gegnerischen Gruppen) vorgeworfen
worden und später sei er gegen Kaution freigelassen worden. Unabhängig von der
Authentizität der eingereichten Beweismittel ist vorweg festzustellen, dass aufgrund dieser
dürftigen Aussagen in Bezug auf die angebliche Inhaftierung des Gesuchstellers in
X._______, die Beweiskraft dieser Bescheinigungen bereits als relativ gering zu werten ist.
Ferner fällt auf, dass die Schriftstücke von G._______ und H._______ vollkommen
identisch sind und dasjenige von F._______ zur Hälfte auch mit den beiden erstgenannten
deckungsgleich ist. Alle drei Dokumente sind überdies Kopien von vorgedruckten Texten,
welche von den drei erwähnten Personen handschriftlich unter anderem mit den Personalien
ergänzt und unterschrieben wurden. Dieses Vorgehen lässt entgegen den Ausführungen im
Revisionsgesuch sehr wohl den Eindruck entstehen, dass es sich hierbei um
Gefälligkeitsschreiben handelt.

E. 4.4
Weiter führen die Gesuchstellenden im Revisionsgesuch aus, es sei sehr aufwändig
gewesen, die drei Verfasser der Bestätigungsschreiben im Iran ausfindig zu machen, da er
diese nicht näher gekannt habe. Diese Erklärung steht jedoch in deutlichem Widerspruch
zur Aussage von F._______, wonach er den Gesuchsteller bereits vor der Verhaftung
aufgrund familiärer Beziehungen beziehungsweise aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der
demokratischen Partei gekannt habe. Dies wirft weitere Zweifel am Wahrheitsgehalt der
Bestätigungsschreiben auf.



E. 4.5
Mit der Zwischenverfügung vom 22. August 2005 bezeichnete der Instruktionsrichter der
vormals zuständigen Schweizerischen Asylrekurskommission (ARK) die Beschwerde unter
anderem deswegen als aussichtslos, weil seit der Einreichung des Asylgesuchs am 7.
September 2003 keine Beweismittel betreffend die behauptete Inhaftierung eingereicht
worden seien, obwohl die Beschaffung diesbezüglicher Dokumente bei iranischen
Staatsangehörigen möglich und zumutbar gewesen wäre. Demzufolge wussten die
Gesuchstellenden seit Erhalt dieser Verfügung - mithin seit knapp fünfeinhalb Jahren -, dass
es für den Ausgang ihres Beschwerdeverfahrens wichtig ist, entsprechende Beweismittel zu
besorgen. Die diversen Umstände, mit denen die Gesuchstellenden im Rahmen des
ordentlichen Verfahrens das Scheitern ihrer angeblichen Bemühungen für das Beibringen
von geeigneten Urkunden zu erklären versuchten, stellten gemäss den Ausführungen in E.
4.5 des Beschwerdeentscheids D-[...] vom 2. September 2009 zudem keine plausiblen
Hinderungsgründe dar. Dass es nun innerhalb von relativ kurzer Zeit nach Abschluss des
Beschwerdeverfahrens plötzlich möglich gewesen sein soll, Beweise für die Inhaftierung
des Gesuchstellers beizubringen, ist nicht nachvollziehbar und untermauert die bereits
dargelegten Zweifel am Wahrheitsgehalt der Dokumente.

E. 4.6
In Würdigung der dargelegten Umstände sind die eingereichten Beweismittel nicht
erheblich im Sinne von Art. 123 Abs. 2 Bst. a BGG.

E. 4.7
Lediglich der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass es den Gesuchstellenden nach
dem Dargelegten hätte möglich sein müssen, die Bestätigungsschreiben bereits im früheren
ordentlichen Verfahren einzureichen (vgl. diesbezüglich Escher, a.a.O., N. 8 zu Art. 123
BGG). Deren Erklärung im Revisionsgesuch, sie seien sich nicht bewusst gewesen, dass die
Schweizer Behörden ihren Ausführungen keinen Glauben schenken würden, geht
offensichtlich fehl, kannten die Gesuchstellenden doch spätestens seit der zuvor in E. 4.5
erwähnten Zwischenverfügung vom 22. August 2005 ihre Mitwirkungspflicht im Sinne von
Art. 8 Abs. 1 Bst. d AsylG (vgl. bezüglich der Mitwirkungspflicht BVGE 2007/30 E. 5.2.2
S. 366). Plausible Hinderungsgründe für ein rechtzeitiges Beibringen von Beweismitteln
sind vor diesem Hintergrund auch heute keine ersichtlich.

E. 5
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Revisionsbegehren nicht geeignet sind, den
Ausgang des mit Urteil vom 2. September 2009 abgeschlossenen Beschwerdeverfahrens
entscheidend zu beeinflussen. Demzufolge ist auch der Antrag abzuweisen, F._______,
G._______ beziehungsweise H._______ seien als Zeugen rogatorisch einzuvernehmen. Das
Gesuch um Revision des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 2. September 2009 ist
demzufolge abzuweisen. Der Beschwerdeentscheid bleibt somit in Rechtskraft. Bei diesem
Ausgang des Verfahrens sind die Kosten von Fr. 1'200.- den Gesuchstellenden aufzuerlegen
(Art. 37 VGG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008
über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR
173.320.2]) und mit dem am 27. November 2010 in gleicher Höhe geleisteten
Kostenvorschuss zu verrechnen.
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